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die Abtreibe-Kosten besonders mit i.gi, auf die Marck sein schwinden lassen, dahinge
gen soll ihnen in GoLd-Zahlung, nenilich zwey neue L.vu!5ci'or vor die Marck bezahlet,
oder andere glerchgültige Geld - dorren entrichtet werden.

s) Ach bleibt einem jeden frey gestellet, die noch vor diesem Jahr, nemlich anno 1760.
1751. &amp; 1762. allhier ausgepräg te r. Alb. und 4. Alb. Stücke allenfals wieder in hiesige

Muhe zu lüstern, aliwo darjür glejchfals der ^roporcionirte Werth entweder in nunmehri
 ger neuer mit der Jahr- Zahl 17 63. oder folgender Jahren bezeichneter Müntze, oder
auch in Frantzösischen Gold-und Silber dorren ohnweigerlich entrichtet werden soll.

6) Dafern aber nichts defioweniger jemand dieser Unserer Verordnung in ein. oder an
dern! Stück entgegen zu handeln, und die abgewürdigten Müntz, Sorten jemanden in hö-
herm Werth, oder auch die gantz verruffenen aufzudringen sich gelüsten lassen würde:
So soll gegen einen solchen Uebertretter nicht nur mit der Confiscation des Geldes selbst
ohne Nachsicht verfahren, sondern auch überdas ein jeder Contravemions, Fall noch be
sonders wenigstens mit 10. Rthlr. oder auch nach Befinden höher, und wann es Ju
den sind, nebst Verlust des Schutzes bestrafet werden, wie dann alle etwa zeithero er
theile Verwilligungen, fremde Müntzen in dem Werth des Müntz-Edicts von 1761.
 kommen zu lassn, hiermit aufgehoben seyn sollen. Doch wird jedem, der mit derglei
chen abgewürdigten oder verruffenen Sorten annoch versehen wäre, frey gelassen, solche
ausser Landes zu bringen, oder auch an außwartige Kaufleute so gut er kan anzubringen,
noch zwey Monath lang zugestanden, was aber ausser Landes auf der Post und sonst
versendet wird, muß zuvor gehörig angezeiget werden.

7) Hut es bey dem allschcn verschiedentlich ergangenen Verbottbey 100. Cfl. Strafe und
Consiiacion des Geldes, auch relpeLbivs Verlust Unseres Landesherrlichen Schutzes,
kan Gold oder Silber ausser Landes zu verparthkeren, sondern gegen gebührliche Be
zahlung zu Unserer Müntze zulieffern, und demjenigen, was deshalb in der Juden-Ord-
nung de anno 1749. § xxi. enthalten, sein nochmahliges Bewenden.

8) Wird allen und jeden Beamten fcrnerwcit, wie bereits mehrmahlen geschehen, gnä
digst und ernstlich besohlen, sofort nach Einlangung djejes Unseres Müntz- Edicts, alle
bey Ihnen etwa vorrathige Geld-Sorten, welche nach dem imerilmMüntz -EdiAdeanno
^76 1 erhoben worden, in Gegenwart des Neben - Beamten, oder, wo deren keiner vor

handen, in Beyseyn eines andern verpflichteten Bedienten, zusirmmen zu bringen und
in Beuteln unter seinem und des zweyten verpflichteten Bediellten Siegel hinzulegen, und
an Unsere Cammer- Kriegs- oder C-»bmet§ -Cassa einzuschicken, mit der allerersten Post
auch von dem sich findenden Vorrath Anzeige zuthun, allermaffen in dessen Unterblei
bung , über den nicht sofort angezeigten-und vom zweyten verpflichteten Bedienten mit-
befcheinigten Vorrath nichts angenommen werden soll. Es verstehet sich dieses aber nicht
allcin von denen Rechnungs-Beamten, sondern von allen und jeden Ober-und Unter-Er
hebern; Wie dann bey denen Stadt« Cämmereyen, Milden-Stifftungs-Verwaltern
und dergleichen dieses alles eben so zu beobachten, und von allen diesen die Anzeige des
vonäthigen Geldes ia continenti denen Vorgesetzten zu thun , von diesen aber die Nach-


